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Mit der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 des Rates vom 15. März 2011 zur Fest-

legung von Durchführungsvorschriften zur Richtlinie 2006/112/EG über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem (ABl. EU 2011 Nr. L 77 S. 1) werden bestimmte Vorschriften der 

MwStSystRL mit Wirkung vom 1. Juli 2011 konkretisiert, insbesondere die Artikel 43 bis 

59b MwStSystRL. Außerdem haben die Artikel 3, 10 bis 13 und 55 der Durchführungsver-

ordnung (EU) Nr. 282/2011 Auswirkungen auf die Anwendung der Ortsregelungen für sons-

tige Leistungen nach Artikel 43 ff. MwStSystRL (= § 3a UStG). 

 

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011 ist in den EU-Mitgliedstaaten unmittelbar 

anzuwenden. Zur Klarheit werden die Auswirkungen dieser Durchführungsverordnung auf 

die Verwaltungsauffassung in den entsprechenden Regelungen des UStAE ihren Niederschlag 

finden. 

 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder werden deshalb die Abschnitte 3a.1, 3a.2, 3a.5, 3a.6, 3a.7, 3a.9, 13b.1 und 27a.1 des 

Umsatzsteuer-Anwendungserlasses vom 1. Oktober 2010, der zuletzt durch das BMF-
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geändert worden ist, wie folgt geändert: 

 

1. Abschn. 3a.1 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„(1)  1Der Ort der sonstigen Leistung bestimmt sich nach § 3a Abs. 1 UStG nur bei 

Leistungen an 
– Leistungsempfänger, die nicht Unternehmer sind, 
– Unternehmer, wenn die Leistung nicht für ihr Unternehmen bezogen wird, und es 

sich nicht um eine juristische Person des öffentlichen Rechts handelt, oder 
– nicht unternehmerisch tätige juristische Personen, denen keine USt-IdNr. erteilt wor-

den ist 
(Nichtunternehmer); maßgebend für diese Beurteilung ist der Zeitpunkt, in dem die 
Leistung an den Leistungsempfänger erbracht wird (vgl. Artikel 25 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, ABl. EU 2011 Nr. L 77 S. 1). 2Der Leistungsort 
bestimmt sich außerdem nur nach § 3a Abs. 1 UStG, wenn kein Tatbestand des § 3a 
Abs. 3 bis 8 UStG, des § 3b UStG, des § 3e oder des § 3f UStG vorliegt. 3Maßgeblich 
ist grundsätzlich der Ort, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt (bei 
Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen ist dabei der Ort 
der Geschäftsleitung maßgeblich). 4Das ist der Ort, an dem die Handlungen zur 
zentralen Verwaltung des Unternehmens vorgenommen werden; hierbei werden 
der Ort, an dem die wesentlichen Entscheidungen zur allgemeinen Leitung des Un-
ternehmens getroffen werden, der Ort seines satzungsmäßigen Sitzes und der Ort, 
an dem die Unternehmensleitung zusammenkommt, berücksichtigt. 5Kann danach 
der Ort, von dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt, nicht mit Si-
cherheit bestimmt werden, ist der Ort, an dem die wesentlichen Entscheidungen 
zur allgemeinen Leitung des Unternehmens getroffen werden, vorrangiger An-
knüpfungspunkt. 6Allein aus dem Vorliegen einer Postanschrift kann nicht 
geschlossen werden, dass sich dort der Ort befindet, von dem aus der 
Unternehmer sein Unternehmen betreibt (vgl. Artikel 10 der Durchführungsver-
ordnung (EU) Nr. 282/2011, a.a.O.). 7Wird die Leistung tatsächlich von einer Be-
triebsstätte erbracht, ist dort der Leistungsort (vgl. Absatz 2 und 3). 8Verfügt eine 
natürliche Person weder über einen Unternehmenssitz noch über eine Betriebsstät-
te, kommen als Leistungsort der Wohnsitz des leistenden Unternehmers oder der 
Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts in Betracht. 9Als Wohnsitz einer natürlichen 
Person gilt der im Melderegister oder in einem ähnlichen Register eingetragene 
Wohnsitz oder der Wohnsitz, den die betreffende Person bei der zuständigen 
Steuerbehörde angegeben hat, es sei denn, es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass 
diese Eintragung nicht die tatsächlichen Gegebenheiten widerspiegelt (vgl. Arti-
kel 12 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, a.a.O.). 10Als 
gewöhnlicher Aufenthaltsort einer natürlichen Person gilt der Ort, an dem diese 
aufgrund persönlicher und beruflicher Bindungen gewöhnlich lebt. 11Liegen die 
beruflichen Bindungen einer natürlichen Person in einem anderen Land als dem 
ihrer persönlichen Bindungen oder gibt es keine beruflichen Bindungen, bestimmt 
sich der gewöhnliche Aufenthaltsort nach den persönlichen Bindungen, die enge 
Beziehungen zwischen der natürlichen Person und einem Wohnort erkennen las-
sen (vgl. Artikel 13 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, a.a.O.). 
12Als gewöhnlicher Aufenthalt im Inland ist stets und von Beginn an ein zeitlich 
zusammenhängender Aufenthalt von mehr als sechs Monaten Dauer anzusehen; 
kurzfristige Unterbrechungen bleiben unberücksichtigt. 13Dies gilt nicht, wenn der 
Aufenthalt ausschließlich zu Besuchs-, Erholungs-, Kur- oder ähnlichen privaten 
Zwecken genommen wird und nicht länger als ein Jahr dauert. 14Der Ort einer ein-
heitlichen sonstigen Leistung liegt nach § 3a Abs. 1 UStG auch dann an dem Ort, von 
dem aus der Unternehmer sein Unternehmen betreibt, wenn einzelne Leistungsteile 



 
Seite 3  nicht von diesem Ort aus erbracht werden (vgl. BFH-Urteil vom 26. 3. 1992, V R 16/88, 

BStBl II S. 929).“ 

 

b) In Absatz 3 Satz 3 wird der Klammerzusatz am Ende wie folgt ergänzt: 

 
„, und Artikel 11 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, ABl. EU 2011 
Nr. L 77 S. 1)“. 

 

c) In Absatz 4 wird der Klammerzusatz im sechsten Gedankenstrich wie folgt gefasst: 

 
„(vgl. Artikel 28 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, ABl. EU 2011 
Nr. L 77 S. 1)“. 

 

2. Abschn. 3a.2 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt gefasst: 

 
„1Voraussetzung für die Anwendung des § 3a Abs. 2 UStG ist, dass der Leistungsemp-
fänger ein Unternehmer ist und die Leistung für sein Unternehmen bezogen hat (vgl. im 
Einzelnen Absätze 8 bis 12) oder eine nicht unternehmerisch tätige juristische Person 
ist, der eine USt-IdNr. erteilt worden ist (einem Unternehmer gleichgestellte juristische 
Person; vgl. Absatz 7); maßgebend für diese Beurteilung ist der Zeitpunkt, in dem 
die Leistung erbracht wird (vgl. Artikel 25 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 282/2011, ABl. EU 2011 Nr. L 77 S. 1).“ 

 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

 
„(3)  1Nach § 3a Abs. 2 UStG bestimmt sich der Leistungsort maßgeblich nach dem 

Ort, von dem aus der Leistungsempfänger sein Unternehmen betreibt; zur Definition 
vgl. Abschnitt 3a.1 Abs. 1. 2Wird die Leistung tatsächlich an eine Betriebsstätte 
(vgl. Abschnitt 3a.1 Abs. 3) erbracht, ist dort der Leistungsort (vgl. hierzu im Ein-
zelnen Absätze 4 und 6). 3Verfügt eine natürliche Person weder über einen Unterneh-
menssitz noch über eine Betriebsstätte, kommen als Leistungsort der Wohnsitz des 
Leistungsempfängers oder der Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts in Betracht (vgl. 
Artikel 21 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, ABl. EU 2011 
Nr. L 77 S. 1). 4Zu den Begriffen „Sitz“, „Wohnsitz“ und „Ort des gewöhnlichen 
Aufenthalts“ vgl. Abschnitt 3a.1 Abs. 1.“ 

 

c) In Absatz 4 werden die Sätze 2 bis 4 durch die folgenden Sätze 2 bis 6 wie folgt gefasst: 

 
„2Dies ist der Fall, wenn die Leistung ausschließlich oder überwiegend für die Betriebs-
stätte bestimmt ist, also dort verwendet werden soll (vgl. Artikel 21 Abs. 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, ABl. EU 2011 Nr. L 77 S. 1). 3In 
diesem Fall ist es nicht erforderlich, dass der Auftrag von der Betriebsstätte aus an den 
leistenden Unternehmer erteilt wird, der die sonstige Leistung durchführt, z.B. Verleger, 
Werbeagentur, Werbungsmittler; auch ist unerheblich, ob das Entgelt für die Leistung 
von der Betriebsstätte aus bezahlt wird. 
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1Ein Unternehmen mit Sitz im Inland unterhält im Ausland Betriebsstätten. 2Durch 
Aufnahme von Werbeanzeigen in ausländischen Zeitungen und Zeitschriften wird für 
die Betriebsstätten geworben. 3Die Anzeigenaufträge werden an ausländische Verle-
ger durch eine inländische Werbeagentur im Auftrag des im Inland ansässigen Un-
ternehmens erteilt. 
4Die ausländischen Verleger und die inländische Werbeagentur unterliegen mit ihren 
Leistungen für die im Ausland befindlichen Betriebsstätten nicht der deutschen Um-
satzsteuer. 

 
4Kann der leistende Unternehmer weder anhand der Art der von ihm erbrachten 
sonstigen Leistung noch ihrer Verwendung ermitteln, ob und ggf. an welche Be-
triebsstätte des Leistungsempfängers die Leistung erbracht wird, hat er anhand 
anderer Kriterien, insbesondere des mit dem Leistungsempfänger geschlossenen 
Vertrags, der vereinbarten Bedingungen für die Leistungserbringung, der vom 
Leistungsempfänger verwendeten USt-IdNr. und der Bezahlung der Leistung fest-
zustellen, ob die von ihm erbrachte Leistung tatsächlich für eine Betriebsstätte des 
Leitungsempfängers bestimmt ist (vgl. Artikel 22 Abs. 1 Unterabs. 2 der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, ABl. EU 2011 Nr. L 77 S. 1). 5Kann der 
leistende Unternehmer anhand dieser Kriterien nicht bestimmen, ob die Leistung 
tatsächlich an eine Betriebsstätte des Leistungsempfängers erbracht wird, oder ist 
bei Vereinbarungen über eine oder mehrere sonstige Leistungen nicht feststellbar, 
ob diese Leistungen tatsächlich vom Sitz oder von einer bzw. mehreren Betriebs-
stätten des Leistungsempfängers genutzt werden, kann der Unternehmer davon 
ausgehen, dass der Leistungsort an dem Ort ist, von dem aus der Leistungsemp-
fänger sein Unternehmen betreibt (vgl. Artikel 22 Abs. 1 Unterabs. 3 der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, a.a.O.). 6Zur Regelung in Zweifelsfällen 
vgl. Absatz 6.“ 

 

d) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

 
„1Bei einer einheitlichen sonstigen Leistung (vgl. Abschnitt 3.10 Abs. 1 bis 4) ist es 

nicht möglich, für einen Teil der Leistung den Ort der Betriebsstätte und für den ande-
ren Teil den Sitz des Unternehmens als maßgebend anzusehen und die Leistung ent-
sprechend aufzuteilen.2Ist die Zuordnung zu einer Betriebsstätte nach den Grundsät-
zen des Absatzes 4 zweifelhaft und verwendet der Leistungsempfänger eine ihm von 
einem anderen EU-Mitgliedstaat erteilte USt-IdNr., kann davon ausgegangen werden, 
dass die Leistung für die im EU-Mitgliedstaat der verwendeten USt-IdNr. belegene Be-
triebsstätte bestimmt ist. 3Entsprechendes gilt bei Verwendung einer deutschen USt-
IdNr.“ 

 

e) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 

 

aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 
„3Ausschließlich nicht unternehmerisch tätige juristische Personen, denen eine USt-
IdNr. erteilt worden ist, müssen diese gegenüber dem leistenden Unternehmer verwen-
den, damit dieser die Leistungsortregelung des § 3a Abs. 2 UStG anwenden kann; Ab-
satz 9 Sätze 4 bis 10 gilt entsprechend.“ 

 

bb) Satz 5 wird wie folgt gefasst: 
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die sowohl unternehmerisch als auch nicht unternehmerisch tätig sind, vgl. Absätze 13 
bis 15.“ 

 

f) Absatz 8 wird wie folgt gefasst: 

 

aa) In Absatz 8 Satz 3 wird nach dem Wort „bestimmen“ folgender Klammerzusatz 

eingefügt: 

 
„(vgl. Artikel 19 Abs. 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, 
ABl. EU 2011 Nr. L 77 S. 1)“. 

 

bb) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: 

 
„4Zur Bestimmung des Leistungsorts bei sonstigen Leistungen an juristische Per-
sonen, die sowohl unternehmerisch als auch nicht unternehmerisch tätig sind, 
vgl. Absätze 13 bis 15.“ 

 

g) In Absatz 9 werden die bisherigen Sätze 2 bis 4 durch die folgenden Sätze 2 bis 9 er-

setzt: 

 
„2Bezieht ein im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Unternehmer eine sonstige Leis-
tung, die der Art nach unter § 3a Abs. 2 UStG fällt, für seinen unternehmerischen 
Bereich, muss er die ihm von dem EU-Mitgliedstaat, von dem aus er sein Unter-
nehmen betreibt, erteilte USt-IdNr. für diesen Umsatz gegenüber seinem Auftrag-
nehmer verwenden; wird die Leistung tatsächlich durch eine Betriebsstätte des 
Leistungsempfängers bezogen, ist die der Betriebsstätte erteilte USt-IdNr. zu ver-
wenden (vgl. Artikel 55 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, 
ABl. EU 2011 Nr. L 77 S. 1). 3Satz 2 gilt entsprechend für einen Unternehmer,  
- der nur steuerfreie Umsätze ausführt, die zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug 

führen, 
- für dessen Umsätze Umsatzsteuer nach § 19 Abs. 1 UStG nicht erhoben wird 

oder 
- der die Leistung zur Ausführung von Umsätzen verwendet, für die die Steuer 

nach den Durchschnittssätzen des § 24 UStG festgesetzt wird, 
und der weder zur Besteuerung seiner innergemeinschaftlichen Erwerbe verpflich-
tet ist, weil er die Erwerbsschwelle nicht überschreitet, noch zur Erwerbsbesteue-
rung nach § 1a Abs. 4 UStG optiert hat. 4Verwendet der Leistungsempfänger gegen-
über seinem Auftragnehmer eine ihm von einem Mitgliedstaat erteilte USt-IdNr., kann 
dieser regelmäßig davon ausgehen, dass der Leistungsempfänger Unternehmer ist und 
die Leistung für dessen unternehmerischen Bereich bezogen wird (vgl. Artikel 18 
Abs. 1 und Artikel 19 Abs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, 
a.a.O.); dies gilt auch dann, wenn sich nachträglich herausstellt, dass die Leistung vom 
Leistungsempfänger tatsächlich für nicht unternehmerische Zwecke verwendet worden 
ist. 5Voraussetzung ist, dass der leistende Unternehmer nach § 18e UStG von der 
Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, sich die Gültigkeit einer USt-IdNr. eines an-
deren EU-Mitgliedstaates sowie den Namen und die Anschrift der Person, der die-
se Nummer erteilt wurde, durch das BZSt bestätigen zu lassen (vgl. Artikel 18 
Abs. 1 Buchst. a der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, a.a.O.).  
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1Der Schreiner S mit Sitz in Frankreich erneuert für den Unternehmer U mit Sitz in 
Freiburg einen Aktenschrank. 2U verwendet für diesen Umsatz seine deutsche USt-
IdNr. 3Bei einer Betriebsprüfung stellt sich im Nachhinein heraus, dass U den Ak-
tenschrank für seinen privaten Bereich verwendet. 
4Der Leistungsort für die Reparatur des Schranks ist nach § 3a Abs. 2 UStG in 
Deutschland. 5Da U gegenüber S seine USt-IdNr. verwendet hat, gilt die Leistung 
als für das Unternehmen des U bezogen. 6Unbeachtlich ist, dass der Aktenschrank 
tatsächlich von U für nicht unternehmerische Zwecke verwendet wurde. 7U ist für 
die Leistung des S Steuerschuldner (§ 13b Abs. 1 und Abs. 5 Satz 1 UStG). 8U ist al-
lerdings hinsichtlich der angemeldeten Steuer nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt, 
da die Leistung nicht für unternehmerische Zwecke bestimmt ist.“. 

6Hat der Leistungsempfänger noch keine USt-IdNr. erhalten, eine solche Nummer 
aber bei der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedstaats, von dem aus er sein Un-
ternehmen betreibt oder eine Betriebsstätte unterhält, beantragt, bleibt es dem 
leistenden Unternehmer überlassen, auf welche Weise er den Nachweis der Unter-
nehmereigenschaft und der unternehmerischen Verwendung führt (vgl. Artikel 18 
Abs. 1 Buchst. b der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, a.a.O.). 
7Dieser Nachweis hat nur vorläufigen Charakter. 8Für den endgültigen Nachweis 
bedarf es der Vorlage der dem Leistungsempfänger erteilten USt-IdNr.; dieser 
Nachweis kann bis zur letzten mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht 
geführt werden. 9Verwendet ein im Gemeinschaftsgebiet ansässiger Leistungsemp-
fänger gegenüber seinem Auftragnehmer keine USt-IdNr., kann dieser grundsätz-
lich davon ausgehen, dass sein Leistungsempfänger ein Nichtunternehmer ist oder 
ein Unternehmer, der die Leistung für den nicht unternehmerischen Bereich be-
zieht, sofern ihm keine anderen Informationen vorliegen (vgl. Artikel 18 Abs. 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, a.a.O.); in diesem Fall bestimmt 
sich der Leistungsort nach § 3a Abs. 1 UStG, soweit kein Tatbestand des § 3a 
Abs. 3 bis 8 UStG, des § 3b UStG, des § 3e oder des § 3f UStG vorliegt.“ 

 

h) Absatz 11 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 2 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 

 
„(vgl. Abschnitt 18.14 Abs. 7)“. 

 

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt: 

 
„3Kann der Leistungsempfänger den Nachweis nicht anhand einer Bescheini-
gung nach Satz 1 und 2 führen, bleibt es dem leistenden Unternehmer überlas-
sen, auf welche Weise er nachweist, dass der im Drittlandsgebiet ansässige 
Leistungsempfänger Unternehmer ist (vgl. Artikel 18 Abs. 3 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, ABl. EU 2011 Nr. L 77 S. 1).“ 

 

i) Absatz 13 wird wie folgt gefasst: 

 
„(13)  1Bei Leistungsbezügen juristischer Personen des privaten Rechts, die sowohl 

unternehmerisch als auch nicht unternehmerisch tätig sind, kommt es für die Frage der 
Ortsbestimmung nicht darauf an, ob die Leistung für das Unternehmen ausgeführt wor-
den ist. 2§ 3a Abs. 2 Satz 3 UStG findet in diesen Fällen keine Anwendung. 3Absatz 14 
Sätze 2 bis 7 gelten entsprechend.“ 

 

j) Absatz 14 wird wie folgt gefasst: 
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„(14)  1Bei Leistungsbezügen juristischer Personen des öffentlichen Rechts, die ho-
heitlich und unternehmerisch tätig sind, kommt es für die Frage der Ortsbestimmung 
nicht darauf an, ob die Leistung für den unternehmerischen oder den hoheitlichen 
Bereich ausgeführt worden ist; bei den Gebietskörperschaften Bund und Länder ist 
stets davon auszugehen, dass sie sowohl hoheitlich als auch unternehmerisch tätig 
sind. 2Der Leistungsort bestimmt sich in diesen Fällen – unabhängig davon, ob die 
Leistung für den hoheitlichen oder den unternehmerischen Bereich bezogen wird – 
nach § 3a Abs. 2 Satz 1 UStG. 3Ausgeschlossen sind nur die der Art nach unter § 3a 
Abs. 2 UStG fallenden sonstigen Leistungen, die für den privaten Bedarf des Per-
sonals der juristischen Person des öffentlichen Rechts bestimmt sind. 4Ist einer in 
Satz 1 genannten juristischen Person des öffentlichen Rechts eine USt-IdNr. erteilt 
worden, ist diese USt-IdNr. auch dann zu verwenden, wenn die bezogene Leistung 
ausschließlich für den hoheitlichen Bereich oder sowohl für den unternehmeri-
schen als auch für den hoheitlichen Bereich bestimmt ist. 5Haben die Gebietskörper-
schaften Bund und Länder für einzelne Organisationseinheiten (z.B. Ressorts, Behörden 
und Ämter) von der Vereinfachungsregelung in Abschnitt 27a.1 Abs. 3 Sätze 4 und 5 
Gebrauch gemacht, ist für den einzelnen Leistungsbezug stets die jeweilige, der ein-
zelnen Organisationseinheit erteilte USt-IdNr. zu verwenden, unabhängig davon, ob 
dieser Leistungsbezug für den unternehmerischen Bereich, für den hoheitlichen Be-
reich oder sowohl für den unternehmerischen als auch für den hoheitlichen Bereich 
erfolgt. 6Dies gilt auch dann, wenn die einzelne Organisationseinheit ausschließlich 
hoheitlich tätig ist und ihr eine USt-IdNr. nur für Zwecke der Umsatzbesteuerung inner-
gemeinschaftlicher Erwerbe erteilt wurde. 

Be i sp i e l :  
1Der in Luxemburg ansässige Unternehmer U erbringt an eine ausschließlich ho-
heitlich tätige Behörde A eines deutschen Bundeslandes B eine Beratungsleis-
tung. 2B hat neben dem hoheitlichen Bereich noch einen Betrieb gewerblicher Art, 
der für umsatzsteuerliche Zwecke erfasst ist. 3A ist eine gesonderte USt-IdNr. für 
Zwecke der Besteuerung innergemeinschaftlicher Erwerbe erteilt worden. 
4Der Leistungsort für die Leistung des U an A richtet sich nach § 3a Abs. 2 
Satz 1 UStG und liegt in Deutschland. 5A hat die ihr für Zwecke der Besteuerung 
innergemeinschaftlicher Erwerbe erteilte USt-IdNr. zu verwenden. 

 
7Bezieht eine sowohl unternehmerisch als auch hoheitlich tätige juristische Person 
des öffentlichen Rechts die sonstige Leistung für den privaten Bedarf ihres Perso-
nals, hat sie weder die ihr für den unternehmerischen Bereich noch die ihr für 
Zwecke der Umsatzbesteuerung innergemeinschaftlicher Erwerbe erteilte USt-
IdNr. zu verwenden.“ 

 

k) Absatz 15 wird wie folgt gefasst: 

 
„(15)  1Soweit inländische und ausländische Rundfunkanstalten untereinander entgelt-

liche sonstige Leistungen ausführen, gelten hinsichtlich der Umsatzbesteuerung solcher 
grenzüberschreitender Leistungen die allgemeinen Regelungen zum Leistungsort. 
2Der Leistungsort bestimmt sich bei grenzüberschreitenden Leistungen der Rundfunk-
anstalten nach § 3a Abs. 2 UStG, wenn die die Leistung empfangende Rundfunkanstalt  
– Unternehmer ist und die Leistung entweder ausschließlich für den unternehmeri-

schen oder sowohl für den unternehmerischen als auch den nicht unternehmerischen 
Bereich bezogen wurde oder 

– eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist, die sowohl nicht unterneh-
merisch (hoheitlich) als auch unternehmerisch tätig ist, sofern die Leistung 
nicht für den privaten Bedarf des Personals bezogen wird, 

– eine einem Unternehmer gleichgestellte juristische Person ist (siehe Absatz 1).“ 
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„(17)  Zu den sonstigen Leistungen, die unter § 3a Abs. 2 Satz 1 UStG fallen, ge-

hören auch sonstige Leistungen, die im Zusammenhang mit der Beantragung oder 
Vereinnahmung der Steuer im Vorsteuer-Vergütungsverfahren (§ 18 Abs. 9 UStG) 
stehen (vgl. auch Artikel 27 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, 
ABl. EU 2011 Nr. L 77 S. 1).“ 

 

3. Abschnitt 3a.5 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) Am Ende des Satzes 1 wird nach dem Wort „wird“ folgender Klammerzusatz ein-

gefügt: 

 
„(vgl. Artikel 40 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, ABl. EU 
2011 Nr. L 77 S. 1)“. 

 

bb) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden durch die folgenden Sätze 3 bis 6 ersetzt: 

 
„3Die Dauer der Vermietung richtet sich nach der tatsächlichen Dauer der Nut-
zungsüberlassung; wird der Zeitraum der Vermietung auf Grund höherer Ge-
walt verlängert, ist dieser Zeitraum bei der Abgrenzung einer kurzfristigen 
von einer langfristigen Vermietung nicht zu berücksichtigen (vgl. Artikel 39 
Abs. 1 Unterabs. 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, a.a.O.). 
4Wird ein Beförderungsmittel mehrfach unmittelbar hintereinander an denselben 
Leistungsempfänger für einen Zeitraum vermietet, liegt eine kurzfristige Vermie-
tung grundsätzlich nur dann vor, wenn der ununterbrochene Vermietungszeitraum 
von nicht mehr als 90 Tagen bzw. 30 Tagen insgesamt nicht überschritten wird 
(vgl. Artikel 39 Abs. 1 Unterabs. 1 und 2 und Abs. 2 Unterabs. 1 und 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, a.a.O.). 5Wird ein Beförde-
rungsmittel zunächst kurzfristig und anschließend über einen als langfristig 
geltenden Zeitraum an denselben Leistungsempfänger vermietet, sind die bei-
den Vermietungszeiträume abweichend von Satz 4 getrennt voneinander zu 
betrachten, sofern diese vertraglichen Regelungen nicht zur Erlangung steuer-
rechtlicher Vorteile erfolgten (vgl. Artikel 39 Abs. 2 Unterabs. 3 der Durch-
führungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, a.a.O.). 6Werden aufeinander folgen-
de Verträge über die Vermietung von Beförderungsmitteln geschlossen, die 
tatsächlich unterschiedliche Beförderungsmittel betreffen, sind die jeweiligen 
Vermietungen gesondert zu betrachten, sofern diese vertraglichen Regelungen 
nicht zur Erlangung steuerrechtlicher Vorteile erfolgten (vgl. Artikel 39 Abs. 3 
der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, a.a.O.).“ 

 

b) In Absatz 3 werden die Sätze 1 bis 3 wie folgt gefasst: 

 
„1Als Beförderungsmittel sind Gegenstände anzusehen, deren Hauptzweck auf die Be-
förderung von Personen und Gütern zu Lande, zu Wasser oder in der Luft gerichtet ist 
und die sich auch tatsächlich fortbewegen (vgl. Artikel 38 Abs. 1 der Durchführungs-
verordnung (EU) Nr. 282/2011, ABl. EU 2011 Nr. L 77 S. 1). 2Zu den Beförde-
rungsmitteln gehören auch Auflieger, Sattelanhänger, Fahrzeuganhänger, Eisenbahn-
waggons, Elektro-Caddywagen, Transportbetonmischer, Segelboote, Ruderboote, Pad-
delboote, Motorboote, Sportflugzeuge, Segelflugzeuge, Wohnmobile, Wohnwagen (vgl. 
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landwirtschaftliche Fahrzeuge, Fahrzeuge, die speziell für den Transport von 
kranken oder verletzten Menschen konzipiert sind, und Rollstühle und ähnliche 
Fahrzeuge für kranke und körperbehinderte Menschen, mit mechanischen oder 
elektronischen Vorrichtungen zur Fortbewegung (vgl. Artikel 38 Abs. 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, a.a.O.). 3Keine Beförderungsmittel 
sind z. B. Bagger, Planierraupen, Bergungskräne, Schwertransportkräne, Transportbän-
der, Gabelstapler, Elektrokarren, Rohrleitungen, Ladekräne, Schwimmkräne, Schwimm-
rammen, Container, militärische Kampffahrzeuge, z. B. Kriegsschiffe – ausgenommen 
Versorgungsfahrzeuge –, Kampfflugzeuge, Panzer, und Fahrzeuge, die dauerhaft 
stillgelegt worden sind (vgl. Artikel 38 Abs. 3 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 282/2011, a.a.O.).“ 

 

4. Abschnitt 3a.6 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 11 Satz 5 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 

 
„(vgl. Artikel 8 und 34 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, ABl. EU 
2011 Nr. L 77 S. 1)“. 

 

b) Absatz 13 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Satz 3 wird nach dem Wort „insbesondere“ folgender Klammerzusatz eingefügt: 

 
„(vgl. Artikel 32 Abs. 1 und 2 der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 282/2011, ABl. EU 2011 Nr. L 77 S. 1)“. 

 

bb) In Satz 4 wird nach dem Wort „Entgelt“ folgender Klammerzusatz eingefügt: 

 
„(vgl. Artikel 33 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, a.a.O.)“. 

 

cc) In Satz 5 wird nach dem Wort „Entgelt“ folgender Klammerzusatz eingefügt: 

 
„(vgl. Artikel 32 Abs. 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, 
a.a.O.)“. 

 

5. Abschnitt 3a.7 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„(1)  1Unter den Begriff Vermittlungsleistung fallen sowohl Vermittlungsleistungen, die 

im Namen und für Rechnung des Empfängers der vermittelten Leistung erbracht werden, 
als auch Vermittlungsleistungen, die im Namen und für Rechnung des Unternehmers er-
bracht werden, der die vermittelte Leistung ausführt (vgl. Artikel 30 der Durchführungs-
verordnung (EU) Nr. 282/2011, ABl. EU 2011 Nr. L 77 S. 1). 2Der Leistungsort einer 
Vermittlungsleistung bestimmt sich nur bei Leistungen an Nichtunternehmer (siehe Ab-
schnitt 3a.1 Abs. 1) nach § 3a Abs. 3 Nr. 4 UStG. 3Hierunter fällt auch die Vermittlung der 
kurzfristigen Vermietung von Zimmern in Hotels, Gaststätten oder Pensionen, von Frem-
denzimmern, Ferienwohnungen, Ferienhäusern und vergleichbaren Einrichtungen an 
Nichtunternehmer (vgl. Artikel 31 Buchst. b der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 282/2011, a.a.O.). 4Bei Leistungen an einen Unternehmer oder an eine gleichgestellte 
juristische Person (siehe Abschnitt 3a.2 Abs. 1) richtet sich der Leistungsort nach § 3a 
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Nr. 282/2011, a.a.O., und Abschnitt 3a.2), bei der Vermittlung von Vermietungen von 
Grundstücken nach § 3a Abs. 3 Nr. 1 UStG. 5Zur Abgrenzung der Vermittlungsleistung 
vom Eigenhandel vgl. Abschnitt 3.7.“ 

 

6. Abschnitt 3a.9 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 2 Satz 4 wird der Klammerzusatz gestrichen. 

 

b) In Absatz 14 wird der Klammerzusatz wie folgt gefasst: 

 
„(vgl. Artikel 41 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 282/2011, ABl. EU 2011 
Nr. L 77 S. 1)“. 
 

 

7. In Abschnitt 13b.1 Abs. 28 wird der bisherige Satz 3 durch die folgenden Sätze 3 bis 7 

ersetzt: 

 
„3Hat der Unternehmer im Inland eine Betriebsstätte (vgl. Abschnitt 3a.1 Abs. 3) und 
führt er einen Umsatz nach § 13b Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 1 oder Nr. 5 UStG aus, gilt er hin-
sichtlich dieses Umsatzes als im Ausland oder im übrigen Gemeinschaftsgebiet ansässig, 
wenn der Umsatz nicht von dieser Betriebsstätte ausgeführt wird (§ 13b Abs. 7 Satz 2 
UStG). 4Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn der Unternehmer hierfür nicht die 
technische und personelle Ausstattung dieser Betriebsstätte nutzt. 5Nicht als Nutzung 
der technischen und personellen Ausstattung der Betriebsstätte gelten unterstützende 
Arbeiten durch die Betriebsstätte wie Buchhaltung, Rechnungsausstellung oder Ein-
ziehung von Forderungen. 6Stellt der leistende Unternehmer die Rechnung über den 
von ihm erbrachten Umsatz aber unter Angabe der der Betriebsstätte erteilten USt-
IdNr. aus, gilt die Betriebsstätte als an dem Umsatz beteiligt, so dass der Unterneh-
mer als im Inland ansässig anzusehen ist (vgl. Artikel 53 der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 282/2011, ABl. EU 2011 Nr. L 77 S. 1). 7Hat der Unternehmer seinen 
Sitz im Inland und wird ein im Inland steuerbarer und steuerpflichtiger Umsatz vom 
Ausland aus, z.B. von einer Betriebsstätte, erbracht, ist der Unternehmer als im In-
land ansässig zu betrachten, selbst wenn der Sitz des Unternehmens an diesem Um-
satz nicht beteiligt war (vgl. Artikel 54 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
282/2011, a.a.O.).“  
 

8. In Abschnitt 27a.1 Abs. 3 wird nach Satz 4 folgender Satz 5 angefügt: 

 
„5Ist eine solche Organisationseinheit insgesamt nur hoheitlich tätig und hat sie bis-
lang keine USt-IdNr. erhalten, weil sie keinen innergemeinschaftlichen Erwerb nach 
§ 1a UStG zu besteuern hat, erhält sie nunmehr – auf Antrag – eine USt-IdNr., wenn 
sie diese für die Besteuerung der von ihr bezogenen sonstigen Leistungen benötigt, 
für die der Leistungsort nach § 3a Abs. 2 UStG im Inland liegt (vgl. Abschnitt 3a.2 
Abs. 14).“ 

 

Diese Regelungen sind auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2011 ausgeführt wer-

den. 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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Im Auftrag 


